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Durchführungsbestimmungen 
zur Anordnung über Verzugsstrafen bei Beförde
rung von Kohlen mit der Deutschen Eeichsbahn 

in der sowjetischen Besatzungszone.
Vom 1. September 1949

Auf Grund § 8 der Anordnung über Verzugs
strafen bei Beförderung von Kohlen mit der Deut
schen Reichsbahn in der sowjetischen Besatzungs
zone vom 10. Juni 1949 (ZVOB1. I S. 473) wird fol
gendes bestimmt:
Zu § 1

1. Unter die Anordnung fallen die Kohlenwerke, 
die zu einer Kohlendirektion zusammenge
schlossen sind, soweit ihre Erzeugnisse zonal 
bewirtschaftet werden.

2. Unter „Kohlendirektion“ sind die Braunkoh
lenverwaltungen und die Steinkohlenverwal
tung, die der Hauptverwaltung Kohle unter
stehen, sowie die SAG-Betriebe der Brenn
stoff-Industrie zu verstehen.

3. Angefangene 20 t gelten nach dieser Anord
nung als ein Wagen.

4. Der im Beladeplan für den Kalendertag fest
gesetzte Laderaum ist dem Werk zu den im

technischen Plan festgesetzten Bedienungszei
ten in der Anzahl zuzuführen, die für den mit 
der Bedienungsfahrt beginnenden Ladeabschnitt 
erforderlich und im technischen Plan festge
setzt ist.

5. Die Kohlendirektion hat für die zu ihr ge
hörenden Werke den kalendertäglichen Wagen
bedarf, aufgeteilt auf die mit den Werken ver
einbarten Bedienungsfahrten, der Reichsbahn
direktion bis zum 25. Tage des Vormonats mit
zuteilen.

Zu § 1 Buchst, c
1. Werden für einen Ladeabschnitt weniger Wa

gen gestellt als dem technischen Plan ent
spricht, gibt das Werk aber weniger Wagen be
laden zurück als gestellt worden sind, so ent
fällt der Anspruch des Werkes auf Vergütung 
für die zu wenig bereitgestellten Wagen.

2. Wenn das Werk ihm übergebene leere Wagen 
wegen Schäden od. dgl. zurückweist, so muß 
es der Güterabfertigung oder dem Lademeister 
dies sofort melden. Unterbleibt die Meldung, so 
wird die Zurückweisung nicht anerkannt. Über 
Meinungsverschiedenheiten ist ein gemeinsames
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